
 
Landkreis Rastatt        Stadt Kuppenheim 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB  

zum Bebauungsplan „Ober-Hardrain“ 

 

Der Gemeinderat der Stadt Kuppenheim hat am 27.11.2023 den Vorentwurf des 

Bebauungsplans „Ober-Hardrain“ mit Umweltbericht gebilligt und beschlossen, diesen nach 

§ 3 Abs. 1 BauGB öffentlich auszulegen sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und 

sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 

 

Ziel des Bebauungsplans „Ober-Hardrain“ ist, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Ansiedlung einer Gewerbeanlage östlich der Landesstraße L67 und südlich der B3neu-

Trasse zu schaffen. Für den Planbereich ist der Lageplan vom 26.06.2023 maßgebend. Der 

Lageplan ist nachfolgend dargestellt: 

 

 

 



Der Vorentwurf des Bebauungsplans sowie der örtlichen Bauvorschriften mit Begründung 

sowie allen Fachgutachten (Umweltbericht, Artenschutzrechtliche Ersteinschätzung, 

Fledermausgutachten, Untersuchung zur Wildbienenfauna, Artenschutzrechtliche 

Verträglichkeitsprüfung, Kartendarstellung zum Bestand Fauna, Geotechnischer Bericht, 

Schalltechnische und Verkehrstechnische Untersuchung sowie Auswirkungen auf 

lokalklimatische Auswirkungen) können vom  

11.12.2023  

bis einschließlich 19.01.2024 

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB auf der Internetseite der Stadt Kuppenheim unter der Rubrik 

Planen und Bauen → Bauleitplanung → Öffentliche Auslegungen unter folgendem Link 

https://www.kuppenheim.de/startseite/planen+_+bauen/oeffentliche+auslegungen.html sowie 

über das zentrale Internetportal des Landes Baden-Württemberg unter folgendem Link 

https://www.uvp-verbund.de/kartendienste eingesehen werden. 

 

Zusätzlich liegen alle Unterlagen im Foyer des Rathauses Kuppenheim, Friedensplatz, 

76456 Kuppenheim, während der üblichen Dienststunden (Montag bis Freitag 8:00 – 12:00 

Uhr, Montag bis Dienstag 14:00 – 16:00 Uhr, Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr, außerhalb 

dieser Zeiten nach Vereinbarung) öffentlich aus.  

 

Die Öffentlichkeit kann sich innerhalb dieser Frist über die allgemeinen Ziele und Zwecke 

sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten sowie Stellungnahmen 

abgeben. Die Stellungnahmen sollen elektronisch an  

fachbereichbauen@kuppenheim.de übermittelt werden. Sie können bei Bedarf auch auf 

anderem Weg (z.B. schriftlich oder mündlich zur Niederschrift) bei der Stadt Kuppenheim 

abgegeben werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 

Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 

 

Hinweis: 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein Bauleitplanverfahren ein öffentliches Verfahren 

ist und daher in der Regel alle dazu eingehenden Stellungnahmen in öffentlichen Sitzungen 

beraten und entschieden werden, sofern sich nicht aus der Art der Einwände oder der 

betroffenen Personen ausdrückliche oder offensichtliche Einschränkungen ergeben. Soll 

https://www.kuppenheim.de/startseite/planen+_+bauen/oeffentliche+auslegungen.html
https://www.uvp-verbund.de/kartendienste


eine Stellungnahme nur anonym behandelt werden, ist dies auf derselben eindeutig zu 

vermerken.  

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 BauGB in 

Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern 

Sie ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 

das Ergebnis der Prüfung. 

 

Kuppenheim, 07.12.2023 

 

Karsten Mußler 

Bürgermeister 
 

 


